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Amt der Burgenländischen Landesregierung 
 
Zahl: A2/L.RO3317-10001-28-2017 

250. Genehmigung der 17. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Freistadt Eisenstadt 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 11. Juli 2017 unter Zahl: A2/L.RO3317-10001-
28-28017 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Freistadt Eisenstadt vom 3. April 2017, mit 
der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (17. Änderung), gemäß § 19 Abs. 4 in Verbindung mit  
§ 18 Abs. 9 des Bgld. Raumplanungsgesetzes zu genehmigen. 

Im Rahmen der 17. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes der Freistadt Eisenstadt erfolgen Um-
widmungen in „Bauland - Geschäftsgebiet“, „Bauland - Gemischtes Baugebiet“, „Verkehrsfläche der Gemein-
de, Güterwege, Interessentenwege“, „Bauland - Betriebsgebiet“, „Grünfläche - Hausgärten“, „Grünfläche-
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Sport - Sportanlage“, „Gewässer (oberirdisch)“, „Grünfläche - Landwirtschaftliche Gebäude und Bauwerke 
mit Überdachung ohne Tierhaltung“ und „Grünfläche - Nicht-landwirtschaftliche Bauten zur Grünlandnut-
zung“. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 

Zahl: A2/L.RO3319-10001-32-2017 

251. Genehmigung der 12. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Gemeinde Forchtenstein 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 11. Juli 2017 unter Zahl: A2/L.RO3319-10001-
32-2017 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Forchtenstein vom 20. April 2017, 
mit der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (12. Änderung), gemäß § 19 Abs. 4 in Verbindung 
mit § 18 Abs. 9 des Bgld. Raumplanungsgesetzes zu genehmigen. 

Im Rahmen der 12. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Forchtenstein erfolgen 
Umwidmungen in „Bauland - Wohngebiet“, „Verkehrsfläche der Gemeinde, Güterwege, Interessentenwege“, 
„Bauland - Dorfgebiet“, „Bauland - Gemischtes Baugebiet“, „Landwirtschaftlich genutzte Grünfläche“, „Grün-
fläche - Hausgärten“, „Bauland - Baugebiete für Erholungs- oder Fremdenverkehrseinrichtungen“ und „Grün-
fläche - Rückhaltebecken“. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 

Zahl: A2/L.RO3326-10004-23-2017 

252. Genehmigung der 12. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Marktgemeinde Großhöflein 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 11. Juli 2017 unter Zahl: A2/L.RO3326-10004-
23-2017 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Großhöflein vom 7. April 2017, 
mit der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (12. Änderung), gemäß § 19 Abs. 4 in Verbindung 
mit § 18 Abs. 9 des Bgld. Raumplanungsgesetzes zu genehmigen. 

Die 12. Änderung des digitalen Flächenwidmungsplanes der Marktgemeinde Großhöflein beinhaltet Um-
widmungen in „Verkehrsfläche der Gemeinde, Güterwege, Interessentenwege“, „Landwirtschaftlich genutzte 
Grünfläche“, „Bauland - Wohngebiet“, „Bauland - Dorfgebiet“, „Aufschließungsgebiet - Dorfgebiet“, „Bauland 
- Gemischtes Baugebiet“, „Aufschließungsgebiet - Wohngebiet“ und „Grünfläche - Erholungsgebiet“. Im Be-



Landesamtsblatt für das Burgenland 30. Stück - ausgegeben am 28. Juli 2017 

357 
 

reich des Friedhofareals werden Umwidmungen in „Bauland - Wohngebiet“, „Parkplatz“ und „Grünfläche - 
Friedhof“ durchgeführt. Weiters erfolgen Umwidmungen in „Grünfläche - Grüngürtel“ und Kenntlichmachun-
gen von „Wald (Grünland - forstwirtschaftlich genutzte Fläche)“. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 

Zahl: A2/L.RO3331-10002-27-2017 

253. Genehmigung der 13. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Gemeinde Halbturn 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 11. Juli 2017 unter Zahl: A2/L.RO3331-10002-
27-2017 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Halbturn vom 4. Mai 2017, mit der 
der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (13. Änderung), gemäß § 19 Abs. 4 in Verbindung mit § 18 
Abs. 9 des Bgld. Raumplanungsgesetzes zu genehmigen. 

Im Rahmen der 13. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Halbturn erfolgen Um-
widmungen in „Bauland - Betriebsgebiet“, „Grünfläche - Lagerplatz“, „Grünfläche-Sport - Reitplatz, Reitanla-
ge“, „Landwirtschaftlich genutzte Grünfläche“, „Bauland - Dorfgebiet“ und „Bauland Wohngebiet“. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 

Zahl: A2/L.RO3353-10000-32-2017 

254. Genehmigung der 11. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Gemeinde Loipersdorf - Kitzladen 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 18. Juli 2017 unter Zahl: A2/L.RO3353-10000-
32-2017 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Loipersdorf - Kitzladen vom 5. Mai 
2017, mit der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (11. Änderung), gemäß § 19 Abs. 4 in Verbin-
dung mit § 18 Abs. 9 des Bgld. Raumplanungsgesetzes zu genehmigen. 

Im Rahmen der 11. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Loipersdorf - Kitzladen 
erfolgen in der KG Loipersdorf Umwidmungen in „Aufschließungsgebiet - Wohngebiet“, „Verkehrsfläche der 
Gemeinde, Güterwege, Interessentenwege“, „Bauland - Betriebsgebiet“ und „Bauland - Gemischtes Bauge-
biet“. Des Weiteren erfolgen Rückwidmungen in „Landwirtschaftlich genutzte Grünfläche“. 
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In den KG Loipersdorf und Kitzladen werden Umwidmungen in „Landwirtschaftlich genutzte Grünfläche“, 
„Bauland - Dorfgebiet“, „Bauland - Wohngebiet“ und „Grünfläche - Landwirtschaftliche Gebäude und Bau-
werke mit Überdachung ohne Tierhaltung“ vorgenommen. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 

Zahl: A2/L.RO3364-10000-45-2017 

255. Genehmigung der 17. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Marktgemeinde Mogersdorf 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 11. Juli 2017 unter Zahl: A2/L.RO3364-10000-
45-2017 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Mogersdorf vom 2. Februar 
2017, idF vom 19. April 2017, mit der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (17. Änderung), ge-
mäß § 19 Abs. 4 in Verbindung mit § 18 Abs. 9 des Bgld. Raumplanungsgesetzes zu genehmigen. 

Im Rahmen der 17. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes der Marktgemeinde Mogersdorf wer-
den in der KG Mogersdorf Umwidmungen in „Landwirtschaftlich genutzte Grünfläche“, „Grünfläche - Nicht-
landwirtschaftliche Bauten zur Grünlandnutzung“, „Grünfläche - Hausgärten“, „Bauland - Dorfgebiet“, „Bau-
land - Wohngebiet“ und „Bauland - Gemischtes Baugebiet“ vorgenommen. Außerdem erfolgen Kenntlichma-
chungen von Brunnen- und Quellschutzgebieten sowie von Archäologischen Vorbehaltsflächen. 

In den KG Wallendorf und Deutsch Minihof werden Umwidmungen in „Bauland - Dorfgebiet“ durchgeführt. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 

Zahl: A2/L.RO3373-10003-36-2017 

256. Genehmigung der 10. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Stadtgemeinde Neusiedl am See 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 18. Juli 2017 unter Zahl: A2/L.RO3373-10003-
36-2017 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Neusiedl am See vom 9. Mai 
2017, mit der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (10. Änderung), gemäß § 19 Abs. 4 in Verbin-
dung mit § 18 Abs. 9 des Bgld. Raumplanungsgesetzes zu genehmigen. 

Im Rahmen der 10. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes der Stadtgemeinde Neusiedl am See 
werden Umwidmungen in „Bauland - Wohngebiet“, „Verkehrsfläche der Gemeinde, Güterwege, Interessen-
tenwege“, „Bauland - Gemischtes Baugebiet“, „Parkplatz“, „Bauland - Betriebsgebiet“, „Grünfläche - Grün-
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gürtel“, „Aufschließungsgebiet - Wohngebiet“, „Landwirtschaftlich genutzte Grünfläche“, „Grünfläche - Erho-
lungsgebiet“, „Bauland - Dorfgebiet“, „Grünfläche - Hausgärten“, „Bauland - Baugebiete für Erholungs- oder 
Fremdenverkehrseinrichtungen“ und „Grünfläche-Sport - Marina (Bootshafen)“ vorgenommen. Außerdem 
erfolgt die Kenntlichmachung der Hochwasseranschlagslinien des Neusiedler Sees, des Parndorfer Baches 
und Kirchberggrabens sowie der Entfall von Gefahrenzonen. Weiters wird das Europaschutzgebiet „Neusied-
ler See - Nordöstliches Leithagebirge“ im Flächenwidmungsplan kenntlichgemacht. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 

Zahl: A2/L.RO3383-10001-13-2017 

257. Genehmigung der 20. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Gemeinde Olbendorf 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 18. Juli 2017 unter Zahl: A2/L.RO3383-10001-
13-2017 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Olbendorf vom 24. März 2017, idF 
vom 25. Juni 2017 mit der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (20. Änderung), zu genehmigen. 

Die 20. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes beinhaltet in der KG Olbendorf die Umwidmung 
von Teilflächen der Grdst. Nr. 354/2, 1195 und 2624/2 in „Bauland - Dorfgebiet“. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 

Zahl: A2/L.RO3406-10001-23-2017 

258. Genehmigung der 12. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Marktgemeinde Sankt Margarethen im Burgenland 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 18. Juli 2017 unter Zahl: A2/L.RO3406-10001-
23-2017 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Sankt Margarethen im Burgen-
land vom 8. Juni 2017, mit der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (12. Änderung), gemäß § 19 
Abs. 4 in Verbindung mit § 18 Abs. 9 des Bgld. Raumplanungsgesetzes zu genehmigen. 
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Im Rahmen der 12. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes der Marktgemeinde Sankt Marga-
rethen im Burgenland erfolgen Umwidmungen in „Bauland - Wohngebiet“, „Verkehrsfläche der Gemeinde, 
Güterwege, Interessentenwege“, „Bauland - Gemischtes Baugebiet“, „Grünfläche - Rückhaltebecken“, „Bau-
land - Baugebiete für Erholungs- oder Fremdenverkehrseinrichtungen“ und „Parkplatz“. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 

Zahl: A2/L.RO3413-10001-27-2017 

259. Genehmigung der 9. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Gemeinde Sieggraben 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 11. Juli 2017 unter Zahl: A2/L.RO3413-10001-
27-2017 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Sieggraben vom 24. März 2017, idF 
vom 11. Mai 2017, mit der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (9. Änderung), gemäß § 19  
Abs. 4 in Verbindung mit § 18 Abs. 9 des Bgld. Raumplanungsgesetzes zu genehmigen. 

Im Rahmen der 9. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Sieggraben erfolgen 
Umwidmungen in „Grünfläche - Nicht-landwirtschaftliche Bauten zur Grünlandnutzung“, „Grünfläche-Sport - 
Reitplatz, Reitanlage“, „Landwirtschaftlich genutzte Grünfläche“, „Bauland - Wohngebiet“, „Verkehrsfläche 
der Gemeinde, Güterwege, Interessentenwege“ und „Grünfläche - Hausgärten“. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 

Zahl: A2/L.RO3434-10000-40-2017 

260. Genehmigung der 5. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Gemeinde Wimpassing an der Leitha 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 11. Juli 2017 unter Zahl: A2/L.RO3434-10000-
40-2017 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Wimpassing an der Leitha vom  
8. Mai 2017, mit der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (5. Änderung), gemäß § 19 Abs. 4 in 
Verbindung mit § 18 Abs. 9 des Bgld. Raumplanungsgesetzes zu genehmigen. 

Im Rahmen der 5. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Wimpassing an der  
Leitha erfolgen Umwidmungen in „Grünfläche - Landwirtschaftliche Gebäude und Bauwerke mit Überdach-
ung ohne Tierhaltung“, „Verkehrsfläche der Gemeinde, Güterwege, Interessentenwege“, „Landwirtschaftlich 
genutzte Grünfläche“, „Bauland - Wohngebiet“, „Grünfläche - Hausgärten“, „Grünfläche - Erholungsgebiet“ 
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und „Bauland - Gemischtes Baugebiet“. Außerdem erfolgen Kenntlichmachungen von „Wald (Grünland-
forstwirtschaftlich genutzte Fläche)“, „Bergbaugebiet gem. MinRoG“ und „Grünfläche - Sandgrube, Schotter-
grube“. Weiters wird eine Anpassung der Landesstraße „L318“ vorgenommen. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 

Zahl: A4/AR.KV-10007-3-2017 

261. Hinterlegung eines Kollektivvertrages für die Dienstnehmer in den  
Gartenbaubetrieben der Bundesländer Wien, Niederösterreich und  

Burgenland, gültig ab 1. Jänner 2017 

Zwischen dem Arbeitgeberverband der Land- und Forstwirtschaft in Niederösterreich, Burgenland und 
Wien, 1010 Wien, Schauflergasse 6/5/20, einerseits und der Gewerkschaft PRO-GE, 1020 Wien, Johann Böhm 
Platz 1, andererseits wurde ein Kollektivvertrag für die Dienstnehmer in den Gartenbaubetrieben der Bundes-
länder Wien, Niederösterreich und Burgenland abgeschlossen und gemäß § 45 der Burgenländischen Landar-
beitsordnung, LGBl. Nr. 37/1977, idgF, am 18. Juli 2017 bei der Obereinigungskommission hinterlegt. 

Der Vorsitzende der Obereinigungskommission: 
Dr. Fritz 

___________________ 

Zahl: A4/AR.KV-10008-3-2017 

262. Mantelvertrag für die Forstarbeiter in der Privatwirtschaft,  
gültig ab 1. Jänner 2017 

Zwischen dem Arbeitgeberverband der Land- und Forstwirtschaft in Niederösterreich, Burgenland und 
Wien, 1010 Wien, Schauflergasse 6/5/20, einerseits und der Gewerkschaft PRO-GE, 1020 Wien, Johann Böhm 
Platz 1, andererseits wurde ein Mantelvertrag für die Forstarbeiter in der Privatwirtschaft abgeschlossen und 
gemäß § 45 der Burgenländischen Landarbeitsordnung, LGBl. Nr. 37/1977, idgF, am 18. Juli 2017 bei der 
Obereinigungskommission hinterlegt. 

Der Vorsitzende der Obereinigungskommission: 
Dr. Fritz 

___________________ 
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Zahl: A5/6.050415-10000-4-2017 

263. Veröffentlichung im offenen Verfahren im Unterschwellenbereich für Straßen- und 
Brückenbauarbeiten an der B 50 Burgenland Straße 

OFFENES VERFAHREN 
 
Ausschreibende Stelle: 
Land Burgenland 
Amt der Burgenländischen Landesregierung  
Abt. 5 - Baudirektion, Hauptreferat Straßenbau 
Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt 
 
Bauvorhaben: 
B 50, Burgenland Straße 
Oberwart - Steinbrückl, Kriechspur 
km 141,450 - km 143,042 
 
Art des Bauauftrages: 
Straßenbau und Brückenbau 
 
Auszuführen ist:  
ca. 26.000 m³ Abtrag 
ca. 8.500 m³ ung. untere Tragschicht 
ca. 7.200 m³ ung. obere Tragschicht 
ca. 6.500 m² AC32trag 
ca. 16.300 m² AC22binder 
ca. 16.200 m² AC11deck 
Errichtung eines Absetz- und Bodenfilterbeckens 
Errichtung eines Brückenobjektes 
 
Vertragsbeginn: 
18. September 2017 
 
Vertragsende: 
30. Juni 2018 

Die zur Angebotsstellung erforderlichen Unterlagen stehen ab 21. Juli 2017 unter der Internetadresse 
https://burgenland.vergabeportal.at/Detail/51501 zum Download bereit. 

Die Angebote sind bis spätestens Donnerstag, 10. August 2017, 10 Uhr, unter 
https://burgenland.vergabeportal.at/Detail/51501 elektronisch einzureichen.  

Für die Landesregierung:  
Der Abteilungsvorstand: 

DI (FH)Heckenast 

___________________ 
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Zahl: GS-09-09-226-8 

264. Verordnung über die Neufestsetzung von Weinbaufluren im Bezirk Güssing 

Verordnung 
 
der Bezirkshauptmannschaft Güssing vom 24. Juli 2017, mit welcher Gebietsteile im Bezirk Güssing als Wein-
bauflur festgesetzt werden. 

Auf Grund des § 4 des Gesetzes vom 21. März 2002 über Maßnahmen auf dem Gebiete des Weinbaues 
(Weinbaugesetz 2001), LGBl. Nr. 61/2002, idF LGBl. Nr. 46/2014, wird verordnet: 
 
Folgende Gebietsteile im Verwaltungsbezirk Güssing werden als Weinbauflur festgesetzt: 
 
Marktgemeinde Kukmirn: 
KG 31032 Neusiedl bei Güssing: 
Grundstücke Nr. 3095 und 3096. 

Im Auftrag der Bezirkshauptfrau: 
Mag. Dr. Sagmeister 

___________________ 
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